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Abstimmungsergebnis Tagesordnungspunkt 1.a 
 
(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 
 

1. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 150.594.324 
2. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,72 % 
3. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 150.594.324 
4. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 143.805.442 Stimmen  
5. Anzahl der Gegenstimmen: 6.788.882 Stimmen  
6. Enthaltungen: 2.650 Stimmen 

 
Beschluss: 
 
Der Beschluss, 
 
„Mag. Jochen DANNINGER mit Wirkung zum Ablauf der 33. außerordentlichen Hauptversammlung 
bis zu jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024/25 zu 
beschließen hat, in den Aufsichtsrat zu wählen,“ 
 
 
ist damit zustande gekommen. 
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Abstimmungsergebnis Tagesordnungspunkt 1.b 
 
(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 

 
1. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 150.596.974 
2. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,72 % 
3. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 150.596.974 
4. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 143.860.559 Stimmen  
5. Anzahl der Gegenstimmen: 6.736.415 Stimmen  
6. Enthaltungen: 0 Stimmen 

 
Beschluss: 
 
Der Beschluss, 
 
„DI Reinhard WOLF mit Wirkung zum Ablauf der 33. außerordentlichen Hauptversammlung bis zu 
jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024/25 zu beschließen hat, 
in den Aufsichtsrat zu wählen,“ 
 
 
ist damit zustande gekommen. 
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Abstimmungsergebnis Tagesordnungspunkt 1.c 
 
(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 
 

1. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 150.596.974 
2. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,72 % 
3. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 150.596.974 
4. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 143.859.664 Stimmen  
5. Anzahl der Gegenstimmen: 6.737.310 Stimmen  
6. Enthaltungen: 0 Stimmen 

 
 
Beschluss: 
 
Der Beschluss, 
 
„Mag. Veronika WÜSTER mit Wirkung zum Ablauf der 33. außerordentlichen Hauptversammlung bis 
zu jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024/25 zu beschließen 
hat, in den Aufsichtsrat zu wählen,“ 
 
 
ist damit zustande gekommen. 
 


